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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

Vertragsverletzungsverfahren wegen Umsetzung von 
Steuertransparenzvorschriften für digitale Plattformen 

Die Europäische Kommission hat im Rahmen der Vertragsverletzungsverfahren 
zwei Verfahren gegen Deutschland eröffnet. Sie betreffen die Einhaltung des EU-
Daten-Governance-Rechtsakts und die Transparenz bei der Besteuerung von 
über digitale Plattformen erwirtschafteten Einkünften. 

1.   Der EU-Daten-Governance-Rechtsakt 

Die Europäische Kommission hat beschlossen, mit der Übermittlung von 
Aufforderungsschreiben Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und 17 
weitere Mitgliedstaaten einzuleiten, weil diese Länder keine zuständige Behörde 
für die Durchführung des Daten-Governance-Rechtsakts benannt oder nicht 
nachgewiesen haben, das die zuständigen Behörden zur Ausführung der im 
Rechtsakt vorgeschriebenen Aufgaben befugt sind. 

Der Daten-Governance-Rechtsakt erleichtert die sektor- und grenzübergreifende 
gemeinsame Datennutzung zwischen EU-Mitgliedstaaten, was Bürgerinnen und 
Bürgern und Unternehmen zugutekommen soll. 

Die betroffenen Mitgliedstaaten 

Neben Deutschland sind Belgien, Tschechien, Estland, Griechenland, Frankreich, 
Italien, Zypern, Lettland, Luxemburg, Malta, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Slowenien, die Slowakei und Schweden betroffen. 

Verfahren und nächste Schritte 

Die Kommission richtet Aufforderungsschreiben an die 18 Mitgliedstaaten, die 
nun binnen zwei Monaten reagieren und die von der Kommission festgestellten 
Mängel beheben müssen. Andernfalls kann die Kommission beschließen, mit 
Gründen versehene Stellungnahmen an die Länder zu übermitteln. 

2.  Transparenz bei der Besteuerung von über digitalen Plattformen 
erwirtschafteten Einkünften 

Die Europäische Kommission hat beschlossen, mit der Übermittlung von 
Aufforderungsschreiben Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, 
Ungarn, Polen und Rumänien einzuleiten, weil diese Länder es versäumt haben, 
Informationen über die von Unternehmen und natürlichen Personen über digitale 
Plattformen erwirtschafteten Einkünfte zeitnah auszutauschen. 

Fundstelle 

Quelle: Europäische Kommission, Pressemitteilung vom 23. Mai 2024.   

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/gemeinsame-daten-nutzung-und-steuertransparenz-eu-kommission-eroffnet-vertragsverletzungsverfahren-2024-05-23-1_de
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 31. Mai 2024 

 
 
Beim Übergang von Vermögen auf eine Familienstiftung ist für die 
Bestimmung der anwendbaren Steuerklasse und des Freibetrags 
als "entferntest Berechtigter" zum Schenker derjenige anzusehen, 
der nach der Stiftungssatzung potentiell Vermögensvorteile aus der 
Stiftung erhalten kann. Unerheblich ist, ob die Person zum 
Zeitpunkt des Stiftungsgeschäfts schon geboren ist, jemals 
geboren wird und tatsächlich finanzielle Vorteile aus der Stiftung 
erlangen wird. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
Zur Ermittlung der jährlichen Gesamtaufwendungen für betriebliche 
Fahrten im Rahmen einer Nutzungseinlage ist eine 
Leasingsonderzahlung, die für ein teilweise betrieblich genutztes 
Fahrzeug aufgewendet wird, den einzelnen 
Veranlagungszeiträumen während der Laufzeit des 
Leasingvertrags unabhängig vom Abfluss im Rahmen einer 
wertenden Betrachtung zuzuordnen. Der Anteil der 
Leasingsonderzahlung an den jährlichen Gesamtaufwendungen für 
die betrieblichen Fahrten eines Jahres ist danach kumulativ aus 
dem Verhältnis der betrieblich gefahrenen Kilometer zu den 
Gesamtkilometern des jeweiligen Jahres und zeitanteilig nach dem 
Verhältnis der im jeweiligen Jahr liegenden vollen Monate und der 
Laufzeit des Leasingvertrags zu bestimmen.  
Zum Urteil 
 
Bei der Ausgliederung zur Aufnahme durch Übertragung eines 
Teils oder von Teilen jeweils als Gesamtheit auf einen 
bestehenden oder mehrere bestehende Rechtsträger 
(übernehmende Rechtsträger) nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 123 
Abs. 3 Nr. 1 des Umwandlungsgesetzes muss die fünfjährige 
Vorbehaltensfrist im Sinne des § 6a Satz 4 des 
Grunderwerbsteuergesetzes eingehalten werden. Anders als bei 
der Ausgliederung zur Neugründung entsteht die ausgegliederte 
Gesellschaft nicht durch die Umwandlung neu, sondern bestand 
bereits vor der Umwandlung. Die Einhaltung der fünfjährigen 
Vorbehaltensfrist wäre faktisch möglich gewesen. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 

Urteil II R 25/21: 
Freibetrag bei 
Übertragung von 
Vermögen auf eine 
Familienstiftung 
 
 
 
 
 
 
28. Februar 2024 
 

Urteil VIII R 1/21: 
Zuordnung einer 
Leasingsonder-
zahlung zu den 
jährlichen 
Gesamtaufwendungen 
für betriebliche 
Fahrten im Rahmen 
einer Nutzungseinlage 
 
 
12. März 2024 
 

 

 
Beschluss II B 27/22: 
Einhalten der 
Vorbehaltensfrist bei 
Ausgliederung zur 
Aufnahme 
 
 
 
 
 
 
3. Mai 2024 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410089/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410090/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450079/
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Rechtsprechung im Blog 
 

Auswirkungen einer Anteilsübertragung auf den Gewerbeverlust einer 
Mitunternehmerschaft 
Die Rückausnahme des § 8 d Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KStG, die zu einer 
Anwendbarkeit der Regelungen zum schädlichen Beteiligungserwerb führt, ist für 
gewerbesteuerliche Zwecke dahin einschränkend auszulegen, dass sie bei einer 
Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft nicht zum Tragen kommt. Dies hat das 
Finanzgericht Düsseldorf in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Streitig war die Frage, ob es aufgrund einer Anteilsübertragung zu einem Wegfall 
des zum Ende des Vorjahres festgestellten Gewerbeverlustes der Klägerin 
gekommen ist. 
Die Klägerin - eine GmbH - war seit 2011 bis zum 31.12.2020 an einer KG 
beteiligt. Im Jahr 2021 veräußerte der Alleingesellschafter seine gesamten Anteile 
an der Klägerin an einen Dritten. Das beklagte Finanzamt ging daraufhin von 
einem schädlichen Beteiligungserwerb nach § 8c KStG aus mit der Folge des 
Untergangs des zum 31.12.2020 festgestellten Gewerbeverlustes. 
Zwar habe die Klägerin einen Antrag auf Nichtanwendung des § 8c KStG gestellt 
(sog. fortführungsgebundener Verlustvortrag nach § 8d Abs. 1 KStG). Dies 
scheitere aber daran, dass die Klägerin in den letzten drei Jahren vor der 
Anteilsübertragung an der KG - also einer Mitunternehmerschaft - beteiligt 
gewesen sei (§ 8 d Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KStG). 
Die Klägerin ist dagegen der Ansicht, dass die Rückausnahme nach § 8 d Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 KStG hinsichtlich der Gewerbesteuer eine vom Gesetzgeber so nicht 
beabsichtigte überschießende Wirkung habe. 
Richterliche Entscheidung  
Das Finanzgericht Düsseldorf gab der Klage in seinem Urteil vom 07.03.2024 (9 
K 382/23 G,F) statt. 
Der festgestellte Gewerbeverlust sei aufgrund des gestellten Antrags nach § 8d 
Abs. 1 KStG nicht nach § 8c Abs. 1 KStG untergegangen. Die Voraussetzungen 
des § 8d Abs. 1 Satz 1 KStG seien erfüllt und die Rückausnahme gem. § 8 d Abs. 
1 Satz 2 Nr. 2 KStG greife nicht ein. Die bloße Beteiligung an einer 
Mitunternehmerschaft habe für Zwecke der Gewerbesteuer keinen 
Verlustuntergang zur Folge. 
Denn nach § 10a Sätze 10 bis 12 GewStG seien die §§ 8c und 8d KStG nur 
„entsprechend“ und daher unter Berücksichtigung gewerbesteuerlicher 
Besonderheiten anzuwenden. Ein Missbrauch sei dabei gewerbesteuerlich 
aufgrund der Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft nicht zu befürchten, da 
diese selbst Subjekt und Schuldner der Gewerbesteuer sei. Die Klägerin könne 
daher die ihr von der KG zuzurechnenden Verluste zwar abziehen, diese würden 
aber bei der Festsetzung der Gewerbeteuer dem Gewerbeertrag wieder 
zugerechnet (§ 8 Nr. 8 GewStG). Die beteiligte Gesellschaft könne also von den 
Verlusten der Beteiligungsgesellschaft weder über eine Verlustzurechnung 
„profitieren“, noch sei ein „Mantelkauf“ mit dem Ziel der Verlustübernahme zur 
Reduzierung der eigenen Gewerbesteuerbelastung möglich. 
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Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die vom Finanzgericht zugelassene 
Revision ist beim BFH unter dem Aktenzeichen XI R 9/24 anhängig. 
Fundstelle 
Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 7. März 2024 (9 K 382/23 G,F); die Revision 
ist beim BFH unter dem Az. XI R 9/24 anhängig, siehe den Newsletter Mai 2024 
des Finanzgerichts. 
 
Erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags bei Mitvermietung eines 
Lastenaufzuges 
Das Finanzgericht Schleswig-Holstein hat sich in einem aktuellen Urteil der 
Auffassung des Finanzgericht Düsseldorf angeschlossen (Urteil 14 K 1037/22 G, 
F; siehe unseren Blogbeitrag), wonach bei der Vermietung einer Immobilie die 
Mitvermietung eines Lastenaufzugs eine unschädliche Nebentätigkeit darstellen 
kann, sofern sie der Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes im engeren 
Sinne dient und als zwingend notwendiger Teil einer wirtschaftlich sinnvoll 
gestalteten eigenen Grundstücksverwaltung und -nutzung anzusehen ist. Dabei 
sei es unerheblich, so das Finanzgericht, ob der Lastenaufzug Teil des Gebäudes 
sei oder eine Betriebsvorrichtung i.S.d. § 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BewG darstelle, 
weil auch die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen eine unschädliche 
Nebentätigkeit sein könne. 
Sachverhalt 
Im Streitfall vermietete die Klägerin ein zweigeschossiges Einkaufszentrum mit 
Lastenaufzug an diverse Mieter der einzelnen Räumlichkeiten und legte die 
Betriebskosten des Lastenaufzugs im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen 
auf die Mieter um. 
Richterliche Entscheidung 
Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht qualifizierte den Lastenaufzug als 
essenziellen Teil der Infrastruktur des Einkaufszentrums, so dass sich die 
Grundstücksnutzung durch die Klägerin (Vermietung) nur mit dem Lastenaufzug 
wirtschaftlich sinnvoll gestalten ließ. 
Quantitativ war die Vermietung des Lastenaufzugs darüber hinaus nach 
Auffassung des Finanzgericht als unschädliche Nebentätigkeit zu qualifizieren. 
Obwohl der BFH bisher keine klaren Kriterien für die quantitative Einstufung als 
Nebentätigkeit definiert habe, sei jedenfalls im Streitfall von einer solchen 
auszugehen, weil die Anschaffungskosten des Lastenaufzugs nur 0,34% der 
Anschaffungskosten des gesamten Gebäudekomplexes betragen hätten. 
Fundstelle 
Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 28. März 2024 (1 K 134/22); die 
Revision ist beim BFH unter dem Az. IV R 9/24 anhängig. 
 
 
 
 
 
 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/243469/erweiterte-kuerzung-des-gewerbeertrags-bei-mitvermietung-von-betriebsvorrichtungen/
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E-MAIL SENDEN 

 

ZUM SEMINAR 

Business Meldungen 
 
Statusanerkennung einer Integrierten Produktionsstätte oder eines offenen EU-
Fertigungsbetriebs nach dem EU Chips Act 
  
Wie im Beitrag EU Chips Act – Die Halbleiterstrategie der EU-Kommission aus 
beihilfenrechtlicher Perspektive ausgeführt, ist der EU Chips Act (EU-VO 
2023/1781, ABl. EU 2023, Nr. L 229/1, ECA) Teil der europäischen 
Halbleiterstrategie. Dabei erkennt die EU-Kommission in ihrer Mitteilung „Ein 
Chip-Gesetz für Europa“ an, dass private Investitionen in die fortschrittlichen 
Produktionsanlagen öffentliche Unterstützung u.a. in Gestalt von Beihilfen i.S.d. 
Art. 107 Abs. 1 AEUV benötigen. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 
 

Terminplaner 
  
Aktuelles zum LkSG – Good Practices 
und Lessons Learned 
Webcast, 27.6.2024 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
https://www.pwc-events.com/LkSG
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/243489/statusanerkennung-einer-integrierten-produktionsstaette-oder-eines-offenen-eu-fertigungsbetriebs-nach-dem-eu-chips-act/
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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